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A.  Bekanntmachungen  des  Landkrei-
ses Emsland 

 
282 Verordnung über das Naturschutzgebiet 

„Berger Keienvenn“ in der Gemeinde 
Emsbüren, Landkreis Emsland  

 
Aufgrund der §§ 20 Abs. 2 Nr. 1, 22 Abs. 1 und 2, 23, 32 Abs. 2 
und 3 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) vom 29.07.2009 
(BGBl. I S. 2542) zuletzt geändert durch Gesetz vom 13.10.2016 
(BGBl. I S. 2258) i.V.m. den §§ 14, 15, 16 Abs. 1, 23, 32 Abs. 1 
und 2 Niedersächsisches Ausführungsgesetz zum Bundesnatur-
schutzgesetz (NAGBNatSchG) vom 19.02.2010 (Nds GVBl. 
S. 104) sowie § 9 Abs. 4 Niedersächsisches Jagdgesetz 
(NJagdG) vom 16.3.2001 (Nds. GVBl. S. 100, zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 8.6.2016, Nds. GVBl. S. 114) wird verordnet:  
 

§ 1 
Naturschutzgebiet 

 
(1) Das in den Absätzen 2 und 3 näher bezeichnete Gebiet wird 

zum Naturschutzgebiet (NSG) „Berger Keienvenn“ erklärt.  
 
(2) Das NSG liegt in der naturräumlichen Einheit Ems-Hunte-

Geest und Dümmerniederung. Es befindet sich in der Ge-
meinde Emsbüren ca. drei Kilometer südwestlich der Ort-
schaft Emsbüren. Das NSG „Berger Keienvenn“ ist ein mä-
ßig nährstoffarmes Stillgewässer natürlicher Entstehung mit 
Strandlingsvegetation sowie einem umgebenden Schilfgürtel. 

 
(3) Die Grenze des Naturschutzgebietes ergibt sich aus der 

maßgeblichen und mitveröffentlichten Karte im Maßstab 
1:5.000 und aus der mitveröffentlichten Übersichtskarte im 
Maßstab 1:25.000 (Anlage). Sie verläuft an der Innenseite 
des dort dargestellten Rasters. Die Karten sind Bestandteil 
dieser Verordnung. Sie können von jedermann während der 
Dienststunden bei der Gemeinde Emsbüren, Markt 18, 
48488 Emsbüren und beim Landkreis Emsland, Fachbe-
reich Umwelt, Abteilung Naturschutz und Forsten, Ordenie-
derung 1, 49716 Meppen unentgeltlich eingesehen werden. 

 
(4) Das NSG umfasst das Fauna-Flora-Habitat-(FFH-)Gebiet 61 

„Berger Keienvenn“ (DE 3609-301) gemäß der Richtlinie 
92/43/EWG (FFH-Richtlinie) des Rates vom 21.5.1992 zur 
Erhaltung der natürlichen Lebensräume sowie der wild le-
benden Tiere und Pflanzen (ABl. EG Nr. L 206 S. 7; 1996 
Nr. L 59 S. 63), zuletzt geändert durch Richtlinie 2013/17/EU 
des Rates vom 13.5.2013 (ABl. EU Nr. L 158 S. 193), geht 
aber in Teilbereichen darüber hinaus. In den maßgeblichen 
Karten ist die Teilfläche des NSG, die im FFH-Gebiet liegt 
und der Umsetzung der FFH-Richtlinie dient, gesondert ge-
kennzeichnet.  

 
(5) Das NSG hat eine Größe von ca. 5,93 ha. 
 

§ 2 
Schutzzweck 

 
(1) Allgemeiner Schutzzweck des NSG ist nach Maßgabe der 

§§ 23 Abs. 1 und 32 Abs. 3 BNatSchG i.V.m. § 16 NAGB-
NatSchG die Erhaltung, Entwicklung oder Wiederherstellung 
von Lebensstätten, Biotopen oder Lebensgemeinschaften 
nachfolgend näher bestimmter wild lebender, schutzbedürfti-
ger Tier- und Pflanzenarten und der Schutz von Natur und 
Landschaft aus besonderen wissenschaftlichen, naturge-
schichtlichen oder landeskundlichen Gründen sowie wegen 
ihrer Seltenheit, besonderen Eigenart, Vielfalt oder hervorra-
genden Schönheit. 
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 Die Erklärung zum NSG bezweckt insbesondere die Ge-
währleistung bzw. Wiederherstellung eines günstigen Erhal-
tungszustandes:  
 
1. eines der letzten Vorkommen mäßig nährstoffarmer Still-

gewässer natürlicher Entstehung mit Strandlings-
Gesellschaften (u. a. Froschkraut) in Niedersachsen. 

2. von Übergangsmooren in den Verlandungsbereichen. 
 
(2) Das NSG ist gemäß § 1 Abs. 4 der Verordnung (VO) Teil des 

kohärenten europäischen ökologischen Netzes „Natura 
2000“. Die Sicherung erfolgt nach Vorgabe des § 32 Abs. 2 
BNatSchG. 

 
(3) Erhaltungsziel des NSG im FFH-Gebiet ist die Erhaltung und 

Wiederherstellung eines günstigen Erhaltungszustandes  
 
1. insbesondere der Lebensraumtypen (Anhang I FFH-

Richtlinie) 
 

a)  3130 Nährstoffarme bis mäßig nährstoffreiche Still-
gewässer mit Strandlings- oder Zwergbinsenvegeta-
tion 

 
 Erhaltung/Förderung oligo- oder mesotropher, ba-

senarmer Stillgewässer mit klarem Wasser, sandi-
gem, schlammigem oder steinigem Grund, flachen 
Ufern und mit natürlichen oder durch traditionelle 
Nutzungsformen bedingten Wasserschwankungen, 
die eine standorttypische Strandlings- und/oder 
Zwergbinsen-Vegetation aufweisen, einschließlich 
ihrer typischen Tier- und Pflanzenarten, wie z.B. 
Reinweißer Wasserhahnenfuß (Ranunculus ololeu-
cos), Flutender Sellerie (Apium inundatum), Flutende 
Moorbinse (Isolepis fluitans), Vielstängelige Sumpf-
binse (Eleocharis multicaulis) und Sumpf-
Johanniskraut (Hypericum elodes). 

 
b)  7140 Übergangs- und Schwingrasenmoore 
 
 Erhaltung/Förderung von naturnahen, waldfreien 

Übergangs- und Schwingrasenmooren, u. a. mit 
torfmoosreichen Seggen- und Wollgras-Rieden, auf 
sehr nassen, nährstoffarmen Standorten, meist im 
Komplex mit nährstoffarmen Stillgewässern und an-
deren Moortypen, einschließlich ihrer typischen Tier- 
und Pflanzenarten, wie z.B. Schmalblättriges Woll-
gras (Eriophorum angustifolium). 

 
2. der übrigen Tier- und Pflanzenarten (Anhang II FFH-

Richtlinie) 
 

a)  Froschkraut (Luronium natans) 
 
 Erhaltung/Förderung langfristig überlebensfähiger 

Populationen mit Bestandszunahme und Ausbrei-
tung in geeignete Habitate der Umgebung u. a. 
durch Verhinderung der weiteren Eutrophierung, 
durch Erhalt und Schaffung nasser, nährstoffarmer 
Pionierstandorte auf sandigem Untergrund mit lücki-
ger bzw. fehlender Vegetation an Gewässerrändern 
und Ufern und jahreszeitlich schwankenden Wasser-
ständen und durch Gewährleistung von ausreichen-
dem Lichteinfall während der Vegetationsperiode. 

 
(4) Die Umsetzung dieser Ziele dient auch der Erhaltung und 

Förderung weiterer im Gebiet vorkommender charakteristi-
scher Tier- und Pflanzenarten. 

 
(5) Die Umsetzung der vorgenannten Erhaltungsziele sowie von 

Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen kann aufbauend auf 
die nachfolgenden Schutzbestimmungen auch durch Ange-
bote des Vertragsnaturschutzes unterstützt werden. Dies gilt 
auch für Maßnahmen auf land- und forstwirtschaftlichen Flä-
chen, die an das NSG angrenzen, z.B. durch die Anlage von 
Pufferzonen. 

§ 3 
Verbote 

 
(1) Gemäß § 23 Abs. 2 Satz 1 BNatSchG sind alle Handlungen 

verboten, die zu einer Zerstörung, Beschädigung oder Ver-
änderung des NSG bzw. seiner Bestandteile oder zu einer 
nachhaltigen Störung führen können. 

 
 Insbesondere werden folgende Handlungen untersagt: 
 

1. Straßen und Wege neu anzulegen. 
2. Hunde frei laufen zu lassen. Ausgenommen sind Jagd- 

und Diensthunde bei deren bestimmungsgemäßen Ge-
brauch. 

3. im NSG und in einer Zone von 500 m Breite um das 
NSG herum unbemannte Luftfahrzeuge (z.B. Modellflug-
zeuge, Drachen, Drohnen) zu betreiben und mit be-
mannten Luftfahrzeugen (z.B. Ballonen, Hängegleitern, 
Gleitschirmen, Hubschraubern) zu starten und, abgese-
hen von Notfallsituationen, zu landen. 

4. organisierte Veranstaltungen ohne Zustimmung der zu-
ständigen Naturschutzbehörde durchzuführen. 

 
5. zu zelten, zu lagern sowie Wohnwagen und Wohnmobile 

abzustellen und offenes Feuer zu entzünden. 
6. Wasserfahrzeuge jeglicher Art zu betreiben. 
7. wild lebende Tiere oder die Ruhe der Natur ohne ver-

nünftigen Grund durch Lärm oder auf andere Weise zu 
stören. 

8. Tier- und Pflanzenarten, insbesondere nichtheimische, 
gebietsfremde oder invasive Arten auszubringen oder 
anzusiedeln. 

9. gentechnisch veränderte Organismen einzubringen. 
10. Pflanzen zu zerstören oder zu entnehmen, davon aus-

genommen sind Maßnahmen des Natur- und Arten-
schutzes. 

11. die Beseitigung oder Beeinträchtigung von Landschafts-
elementen wie z.B. Feldgehölze, Einzelbäume oder na-
turnahe Gebüsche. Die fachgerechte Pflege der Land-
schaftselemente ist erlaubt. 

12. die Beseitigung oder Beeinträchtigung von naturnahen 
Waldrändern. 

13. Stoffe aller Art, wie z.B. Müll, Schutt, Gartenabfälle, land- 
und forstwirtschaftliche Abfälle sowie Bodenbestandteile 
zu lagern, aufzuschütten oder einzubringen. 

14. Erstaufforstungen vorzunehmen sowie Weihnachts-
baumkulturen, Kurzumtriebsplantagen oder andere Son-
derkulturen anzulegen. 

15. bauliche Anlagen, auch wenn sie keiner Genehmigung 
nach der Landesbauordnung bedürfen, zu errichten. 

16. den Grundwasserstand abzusenken oder in die beste-
henden Verhältnisse im Wasserhaushalt in der Art ein-
zugreifen, dass es zu einer Entwässerung des Schutz-
gebietes oder von Teilflächen kommen kann.  

17. Oberflächenwasser in das Schutzgebiet einzuleiten. 
18. Bodenbestandteile abzubauen, Sprengungen oder Gra-

bungen vorzunehmen, Schutt oder Bodenbestandteile 
einzubringen oder die Bodengestalt einschließlich der 
natürlichen Wasserflächen auf andere Weise zu verän-
dern oder zu beschädigen. 

19. Leitungen jeder Art zu verlegen, Masten, Einfriedungen 
oder Einzäunungen zu errichten oder bestehende Ein-
richtungen oder Anlagen dieser Art wesentlich zu än-
dern. 

20. die fischereiliche Nutzung. 
21. die land- und forstwirtschaftliche Nutzung.  
 

(2) Gemäß § 16 Abs. 2 NAGBNatSchG darf das NSG außerhalb 
der gekennzeichneten Wege nicht betreten oder auf sonstige 
Weise aufgesucht werden. Als Wege gelten nicht Trampel-
pfade, Wildwechsel und Waldschneisen. 

 
  



 
 

 
Amtsblatt des LK EL Nr. 19/2017 vom 30.06.2017 

226

(3) Mit Zustimmung der Naturschutzbehörde kann in begründe-
ten Einzelfällen von den Bestimmungen und Verboten des 
§ 3 Abs. 1 dieser Verordnung abgewichen werden. Eine Zu-
stimmung kann erteilt werden, wenn und soweit durch diese 
Ausnahmen keine Beeinträchtigungen oder nachhaltige Stö-
rungen des NSG oder seiner für die Erhaltungsziele oder 
den Schutzzweck maßgeblichen Bestandteile zu befürchten 
sind. Artenschutzrechtliche Regelungen bleiben unberührt. 
Die Erteilung der Zustimmung kann mit Regelungen zu Zeit-
punkt, Ort und Ausführungsweise versehen werden. Ein An-
trag auf Ausnahme von den Verboten des § 3 Abs. 1 dieser 
VO ist grundsätzlich schriftlich bei der Naturschutzbehörde 
zu stellen. Sollte binnen zwei Monaten nach Eingang bei der 
Behörde keine andere Entscheidung erfolgen, gilt der Antrag 
als genehmigt.  

 
§ 4 

Freistellungen 
 

(1) Die in den Absätzen 2 bis 4 aufgeführten Handlungen oder 
Nutzungen sind von den Verboten des § 3 dieser Verord-
nung freigestellt. 

 
(2) Allgemein freigestellt sind: 

 
1. das Betreten des Gebietes durch Eigentümer und Nut-

zungsberechtigte sowie deren Beauftragte zur rechtmä-
ßigen Nutzung der Grundstücke, 

 
2. das Betreten und Befahren des Gebietes und die Durch-

führung von Maßnahmen 
 
a) durch Bedienstete der Naturschutzbehörden sowie 

deren Beauftragte zur Erfüllung dienstlicher Aufga-
ben, 

b) durch Bedienstete anderer Behörden und öffentlicher 
Stellen sowie deren Beauftragte zur Erfüllung der 
dienstlichen Aufgaben dieser Behörden mit vorheri-
ger Zustimmung der zuständigen Naturschutzbehör-
de, 

c) im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht, 
d) zur wissenschaftlichen Forschung und Lehre sowie 

Information und Bildung mit vorheriger Zustimmung 
der zuständigen Naturschutzbehörde. 

 
(3) Freigestellt ist die ordnungsgemäße Ausübung der Jagd und 

des Jagdschutzes (gemäß § 1 BJagdG) nach folgenden 
Vorgaben: 

 
1. Verboten ist die Anlage von Wildäckern, Wildäsungsflä-

chen, Futterplätzen und Kirrungen. 
2. Die Neuanlage von mit dem Boden fest verbundenen 

jagdwirtschaftlichen Einrichtungen (wie z.B. Hochsitzen) 
darf nur in ortsüblicher, landschaftsangepasster Art und 
nur in unmittelbarer Nähe von Feldgehölzen, Baumgrup-
pen oder naturnahen Gebüschen erfolgen. Bei Abwei-
chungen muss das Einvernehmen mit der Naturschutz-
behörde hergestellt werden. 

 
(4) Die zuständige Naturschutzbehörde kann bei den in den 

Absätzen 2 und 3 genannten Fällen die erforderliche Zu-
stimmung bzw. das erforderliche Einvernehmen erteilen, so-
weit keine Beeinträchtigungen oder nachhaltigen Störungen 
des NSG oder seiner für die Erhaltungsziele oder den 
Schutzzweck maßgeblichen Bestandteile zu befürchten sind. 
Die Erteilung der Zustimmung bzw. des Einvernehmens 
kann mit Regelungen zu Zeitpunkt, Ort und Ausführungswei-
se versehen werden.  

 
(5) Weitergehende Vorschriften der §§ 30 BNatSchG und 24 

NAGBNatSchG bleiben unberührt. 
 
(6) Bestehende rechtmäßige behördliche Genehmigungen, 

Erlaubnisse oder sonstige Verwaltungsakte bleiben unbe-
rührt. 

 

§ 5 
Befreiungen 

 
(1) Von den Verboten dieser Verordnung kann die zuständige 

Naturschutzbehörde nach Maßgabe des § 67 BNatSchG 
i.V.m. § 41 NAGBNatSchG Befreiung gewähren. 

 
(2) Eine Befreiung zur Realisierung von Plänen oder Projekten 

kann gewährt werden, wenn sie sich im Rahmen der Prüfung 
gemäß § 34 Abs.1 BNatSchG i.V.m. § 26 NAGBNatSchG als 
mit dem Schutzzweck dieser Verordnung vereinbar erweisen 
oder die Voraussetzungen des § 34 Abs. 3 und 6 BNatSchG 
erfüllt sind. 

 
§ 6 

Anordnungsbefugnis 
 

Gemäß § 2 Abs. 2 NAGBNatSchG kann die zuständige Natur-
schutzbehörde die Wiederherstellung des bisherigen Zustands 
anordnen, wenn gegen die Verbote des § 3 oder die Zustim-
mungs- oder Einvernehmensvorbehalte des § 4 dieser Verord-
nung verstoßen wurde und Natur oder Landschaft rechtswidrig 
zerstört, beschädigt oder verändert worden sind. 
 

§ 7 
Pflege-, Entwicklungs- und Wiederherstellungsmaßnahmen 

 
(1) Grundstückseigentümer und Nutzungsberechtigte haben die 

Durchführung von folgenden durch die zuständige Natur-
schutzbehörde angeordneten oder angekündigten Maßnah-
men zu dulden: 

 
1. Maßnahmen zur Erhaltung, Pflege, Entwicklung und 

Wiederherstellung des NSG oder einzelner seiner Be-
standteile 

2. das Aufstellen von Schildern zur Kennzeichnung des 
NSG und seiner Wege sowie zur weiteren Information 
über das NSG. 

 
(2) Zu dulden sind insbesondere  
 

1. die in einem Managementplan, Maßnahmenblatt oder 
Pflege- und Entwicklungsplan für das NSG dargestellten 
Maßnahmen, 

2. regelmäßig anfallende Erhaltungs- und Pflegemaßnah-
men wie z.B. die Beseitigung von Neophytenbeständen, 
Beseitigung von Gehölzanflug und Wiederherstellungs- 
oder Instandsetzungsmaßnahmen. 

 
(3) §§ 15 und 39 NAGBNatSchG sowie § 65 BNatSchG bleiben 

unberührt. 
 

§ 8 
Umsetzung von Erhaltungs- und Wiederherstellungsmaßnahmen 
 
(1) Die in den §§ 3 und 4 dieser Verordnung enthaltenen Rege-

lungen entsprechen in der Regel Maßnahmen zur Erhaltung 
eines günstigen Erhaltungszustandes der im NSG vorkom-
menden FFH-Lebensraumtypen und Anhang II-Arten. 

 
(2) Die in § 7 Abs. 1 und 2 dieser Verordnung beschriebenen 

Maßnahmen dienen darüber hinaus der Erhaltung oder Wie-
derherstellung eines günstigen Erhaltungszustandes der im 
NSG vorkommenden FFH-Lebensraumtypen und Anhang II-
Arten. 

 
(3) Als Instrumente zur Umsetzung der in § 7 dieser Verordnung 

vorgesehenen Maßnahmen dienen insbesondere 
 

a) Pflege-, Entwicklungs- und Wiederherstellungsmaßnah-
men der zuständigen Naturschutzbehörde, 

b) freiwillige Vereinbarungen, insbesondere im Rahmen 
des Vertragsnaturschutzes, 

c) Einzelfallanordnungen nach § 15 NAGBNatSchG. 
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§ 9 
Ordnungswidrigkeiten 

 
(1) Ordnungswidrig nach § 23 Abs. 2 Satz 1 BNatSchG i.V.m. 

§ 43 Abs. 3 Nr. 1 NAGBNatSchG handelt, wer vorsätzlich 
oder fahrlässig gegen die Verbotsregelungen in § 3 dieser 
Verordnung verstößt, ohne dass die Voraussetzungen einer 
Freistellung nach § 4 dieser VO vorliegen oder eine Befrei-
ung gem. § 5 dieser VO gewährt wurde. Die Ordnungswid-
rigkeit kann nach § 43 Abs. 4 NAGBNatSchG mit einer 
Geldbuße bis zu 50.000 Euro geahndet werden. 

 
(2) Ordnungswidrig im Sinne von § 43 Abs. 3 Nr. 7 NAGB-

NatSchG handelt, wer entgegen § 23 Abs. 2 Satz 2 
BNatSchG i.V.m. § 16 Abs. 2 NAGBNatSchG und § 3 Abs. 2 
dieser VO das NSG außerhalb der Wege betritt oder auf 
sonstige Weise aufsucht, ohne dass die Voraussetzung für 
eine Freistellung nach § 4 oder eine Befreiung nach § 5 die-
ser VO gewährt wurde. Die Ordnungswidrigkeit kann nach 
§ 43 Abs. 4 NAGBNatSchG mit einer Geldbuße bis zu 
25.000 Euro geahndet werden. 

 
§ 10 

Inkrafttreten 
 
(1) Diese Verordnung tritt am Tage nach ihrer Verkündung im 

Amtsblatt des Landkreises Emsland in Kraft. 
 
(2) Gleichzeitig tritt die NSG-Verordnung „Kain-Fenn“ vom 

01.07.1939 außer Kraft. 
 
 Meppen, 12.06.2017 
 

LANDKREIS EMSLAND 
 
Winter 
Landrat 
 
2 Anlagen zur Verordnung über das Naturschutzgebiet 
„Berger Keienvenn“ in der Gemeinde Emsbüren, Landkreis 
Emsland 
 
– siehe Karten auf den Seiten 264, 265 
 

-------------------------------------------------- 
 
 
283 Verordnung über das Naturschutzgebiet 

„Natura 2000-Naturschutzgebiet in der un-
teren Haseniederung“ im Landkreis Ems-
land, in den Städten Meppen und Haselün-
ne 

 
Aufgrund der §§ 20 Abs. 2 Nr. 1, 22 Abs. 1 und 2, 23, 32 Abs. 2 
und 3 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) vom 29.07.2009 
(BGBl. I S.2542), zuletzt geändert durch Gesetz vom 13.10.2016 
(BGBl. I S. 2258), i.V.m. den §§ 14, 15, 16 Abs. 1, 23, 32 Abs. 1 
Niedersächsisches Ausführungsgesetz zum Bundesnaturschutz-
gesetz (NAGBNatSchG) vom 19.02.2010 (Nds. GVBl. S. 104) 
sowie § 9 Abs. 4 Niedersächsisches Jagdgesetz (NJagdG) vom 
16.3.2001 (Nds. GVBl. S. 100, zuletzt geändert durch Gesetz 
vom 8.6.2016, Nds. GVBl. S. 114) wird verordnet:  
 

§ 1 
Naturschutzgebiet 

 
(1) Die in den Absätzen 2 und 3 näher bezeichneten Gebiete 

werden zum Naturschutzgebiet (NSG) „Natura 2000-
Naturschutzgebiete in der unteren Haseniederung“ erklärt. 
Das NSG setzt sich zusammen aus den Teilgebieten (TG):  
 
1.  Haseschleife Wekenborg 
2.  Heide im Haseknie 
3.  Haseinseln und Hasealtarme bei Bokeloh 
4.  Huteweiden bei Groß Dörgen 

5.  E+E-Gebiet Hasetal 
6.  Lahrer Moor 
7.  Hammer- und Wester Schleife 
8.  Hasealtarm Wester 
9. Muhne 
10.  Koppelwiesen 
11.  Haselünner Kuhweide 
12.  Negengehren 
13.  Hasewiesen bei Eltern 
 

(2) Das NSG „Natura 2000-Naturschutzgebiete in der unteren 
Haseniederung“ umfasst 13 Teilbereiche entlang der im ge-
samten Unterlauf ökologisch durchgängigen Hase mit gut 
entwickelter Wasservegetation und zumindest teilweise na-
turnahen Ufern und dessen Aue mit feuchten Hochstauden-
fluren, naturnahen Waldkomplexen, Altarmen, Binnendünen 
sowie mageren Wiesen und Weiden. Es liegt in der natur-
räumlichen Region „Ems-Hunte-Geest und Dümmer-
Geestniederung“ und befindet sich in den Städten Meppen 
und Haselünne. 

 
(3) Die Grenze des NSG mit seinen 13 Teilbereichen ergibt sich 

aus den 8 maßgeblichen und mitveröffentlichten Detailkarten 
im Maßstab 1:5.000 sowie der mitveröffentlichten Über-
sichtskarte im Maßstab 1:50.000 (Anlagen). Sie verläuft auf 
der Außenseite des dargestellten grauen Rasterbandes. 

 Die Karten sind Bestandteil dieser Verordnung. Ausfertigun-
gen der Verordnung mit den Karten können von jedermann 
während der Dienststunden beim Landkreis Emsland - 
Fachbereich Umwelt, Abteilung Naturschutz und Forsten, 
Ordeniederung 1, 49716 Meppen sowie bei den Städten Me-
ppen und Haselünne unentgeltlich eingesehen werden. 

 
(4) Das NSG „Natura 2000- Naturschutzgebiete in der unteren 

Haseniederung“ ist Bestandteil des Fauna-Flora-Habitat 
(FFH)-Gebietes 045 „Untere Haseniederung“ (DE 3210-302) 
gemäß der Richtlinie 92/43/EWG (FFH-Richtlinie) des Rates 
vom 21.5.1992 zur Erhaltung der natürlichen Lebensräume 
sowie der wild lebenden Tiere und Pflanzen (ABl. EG Nr. 
L 206 S. 7; 1996 Nr. L 59 S. 63), zuletzt geändert durch 
Richtlinie 2013/17/EU des Rates vom 13.5.2013 (ABl. EU 
Nr. L 158 S. 193).  

 
(5) Das Naturschutzgebiet besteht aus 13 Teilgebieten und ist 

insgesamt ca. 893,20 ha groß. 
 

§ 2 
Schutzzweck 

 
(1) Allgemeiner Schutzzweck des NSG ist nach Maßgabe der 

§§ 23 Abs. 1 und 32 Abs. 3 BNatSchG i.V.m. § 16 NAGB-
NatSchG die Erhaltung, Entwicklung und Wiederherstellung 
von Lebensstätten, Biotopen und Lebensgemeinschaften 
nachfolgend näher bestimmter wild lebender, schutzbedürfti-
ger Tier- und Pflanzenarten und der Schutz von Natur und 
Landschaft aus besonderen wissenschaftlichen, naturge-
schichtlichen oder landeskundlichen Gründen sowie wegen 
ihrer Seltenheit, besonderen Eigenart, Vielfalt oder hervorra-
genden Schönheit. 

 
 Die Erklärung zum NSG bezweckt insbesondere die Ge-

währleistung bzw. Wiederherstellung eines günstigen Erhal-
tungszustandes der Hase und ihrer Aue mit ihren spezifi-
schen Lebensraumbedingungen. Die 13 Teilgebiete des 
NSG liegen entlang der unteren Haseniederung von Ha-
selünne-Andrup bis Meppen und gehören zur naturräumli-
chen Region „Ems-Hunte-Geest und Dümmer-
Geestniederung“.  

 
 Die einzelnen Teilgebiete umfassen sowohl Grünlandberei-

che wie auch Gewässerabschnitte und naturnahe Waldpar-
zellen. Im Einzelnen stellen sich die Teilgebiete wie folgt dar: 

 
  


